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Bewirtschaftung im Gewässerraum 
Thema: Ausnahmebewilligung von Bewirtschaftungseinschränkungen für Rand-
streifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV 

Merkblatt für die Planung 

Einleitung 

Bei der Revision der Gewässerschutzverordnung 2017 wurde für schmale Flächen im Gewäs-
serraum, die landseitig von Verkehrsflächen liegen, eine Ausnahmemöglichkeit von den Bewirt-
schaftungsvorschriften eingeführt. 

Das vorliegende Merkblatt erläutert das Verfahren und die Kriterien für die Gewährung der Aus-
nahmebewilligung im Kanton Bern. Das Ziel der betroffenen Ämter ist eine kantonsweit gleiche 
Umsetzung (Rechtsgleichheit), eine möglichst einfache Prüfung und Genehmigung sowie die 
einfache Überprüfung der Bewirtschaftung im Rahmen des Agrarvollzuges (Direktzahlungen). 

Gesetzliche Grundlagen und weitere Unterlagen 

 Gewässerschutzgesetz GSchG Art. 36a (Gewässerraum)

 Gewässerschutzverordnung GSchV: Art. 41c Abs.4bis (Ausnahmen von den Bewirtschaf-
tungseinschränkungen)

 Erläuternder Bericht zur Änderung der Gewässerschutzverordnung GSchV vom Frühling
2017 (Art. 41c Abs. 4bis)

 Kantonale Gewässerschutzverordnung Art. 1 (Zuständigkeit des AWA)

 BPUK/LDK/BAFU/ARE/BLW: Gewässerraum - Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und
Nutzung des Gewässerraumes in der Schweiz, Juni 2019

 TBA/AGR (2017): Arbeitshilfe Gewässerraum. Die Inhalte dieses Merkblattes werden in
die Aktualisierung 2019/2020 der Arbeitshilfe integriert.

Vorgehen  

Es sind zwei Varianten vorgesehen: 

 Variante 1 im Nutzungsplanverfahren:

Die Beurteilung wird gemeindeweise im Rahmen der Nutzungsplanung parallel zur Aus-

scheidung des Gewässerraumes durchgeführt. Damit ist eine sehr effiziente Erarbeitung

der Kriterien und der Genehmigung möglich.

 Variante 2 «individuelle Ausnahmebewilligung»: In Gemeinden die die Gewässerraum-

festlegung bereits abgeschlossen haben oder die diese Zusatzabklärung für die Aus-

nahmebewilligung nach Art. 41c Abs. 4bis GschV nicht durchführen wollen, können die

Bewirtschafter für ihre Parzelle(n) eine Ausnahmebewilligung beantragen.

Variante 1 im Nutzungsplanverfahren 

 Das Planungsbüro dokumentiert und prüft im Auftrag der Gemeinde beim Vorliegen ei-

nes Randstreifens zusätzlich zur Ausscheidung des Gewässerraumes die Kriterien für

die Gewährung einer Ausnahmebewilligung gemäss Tabelle 1. Der Umgang mit dem

Thema und die Prüfung der Kriterien für die einzelnen Abschnitte sind im Bericht nach

Art. 47 RPV zu erläutern. Die Beurteilungen der einzelnen Gebiete können auch in ei-

nem Anhang aufgeführt werden, sie sind insbesondere für das AWA als zuständige Be-

hörde nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV nachvollziehbar aufzuzeigen.

 Die Randstreifen, für die eine Ausnahmebewilligung beantragt wird, werden im Nut-

zungsplan (z.B. Zonenplan Gewässerräume) als Festlegung zusätzlich zu den Gewäs-
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serräumen in einem gut lesbaren Massstab (evtl. mittels Zonenplanausschnitt / Vergrös-

serung) dargestellt. Das bedeutet, dass zumindest für diese Abschnitte die Gewässer-

räume als Korridore (flächig) dargestellt werden müssen. Gleichzeitig werden die Aus-

nahmemöglichkeiten im entsprechenden Artikel im Baureglement geregelt. 

 Im Rahmen der Vorprüfung prüft das AWA die Festlegungen der Randstreifen aufgrund 

der eingereichten Unterlagen, vorzugsweise als GIS-Layer und im pdf-Format (Erläute-

rungsbericht). Das Amt gibt seine Beurteilung in einem Fachbericht zuhanden des AGR 

ab und stellt eine Ausnahmebewilligung für diejenigen Gewässerabschnitte, die die Kri-

terien erfüllen, in Aussicht.  

 Das AGR verfügt die Ausnahmen im Rahmen der Genehmigung des Nutzungsplans ge-

stützt auf einen Amtsbericht des AWA zur Ausnahme nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV. 

 Die genehmigten Ausnahmen werden im Datenmodell für die Nutzungsplanung 

(DM16NplBE) als Gewässerraum ohne Nutzungseinschränkungen erfasst. 

 Der genehmigte Layer wird dann weiter verwendet für die Überprüfung der Einhaltung 

von Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen des GELAN-Agrarvollzugs. Da der Layer die 

Grundlage sowohl für die Information der Bewirtschafter über die Bewirtschaftungsaufla-

gen im Gewässerraum als auch für die Kontrolltätigkeit und die Sanktionen darstellt, ist 

eine Differenzierung (GR mit / GR ohne Bewirtschaftungsauflagen) im Layer unerläss-

lich.  

 

Variante 2 «individuelle Ausnahmebewilligung» 

 Die Gemeinde verfügt über eine genehmigte Gewässerraumplanung. Dieser Plan ist 

Bestandteil des Ausnahmegesuchs. 

 Der/die Antragstellende dokumentiert und prüft die Kriterien gemäss Kriterientabelle und 

Grafik für jede betroffene Parzelle und stellt ein Ausnahmegesuch ans AWA.  

 Das AWA bewilligt die Ausnahme nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV.  

 

Finanzierung 

 Variante 1: Die Planungsarbeiten werden in das Projekt (z.B. Teilrevision der Ortspla-

nung) der Gemeinde integriert. Die Vorprüfung durch das AWA erfolgt nach Art. 17 

GebV gebührenfrei. 

 Variante 2: Die Erarbeitung der Grundlagen erfolgt durch den Gesuchsteller. Die Prü-

fung und Ausstellung der Ausnahmebewilligung wird gemäss Gebührenverordnung dem 

Gesuchsteller verrechnet. 

 Übergangsregelung bis 31.12.2022: Da die Grundsätze für die Umsetzung der Rand-

streifenthematik erst ab Herbst 2019 vorliegen (dieses Merkblatt), ist es sinnvoll, dass in 

Gemeinden, die ihre Gewässerraumplanung abgeschlossen oder weitgehend abge-

schlossen haben, die Erarbeitung der Grundlagen und Kriterien gemeinsam analog zur 

Variante 1 erfolgt. Die gemeindeweise Prüfung und Erteilung der Ausnahmebewilligung 

durch das AWA erfolgt entsprechend Variante 1 gebührenfrei. 
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Beurteilungskriterien und Dokumentation 

Die Prüfung der Kriterien erfolgt im Rahmen der Nutzungsplanung abschnittsweise. Die Ab-

schnitte werden durch wesentliche Änderungen des Gewässers (Abschnitte bei der Gewässer-

raumfestlegung, wichtige Zuflüsse, starke Gefällsänderungen) oder der Verkehrsfläche gebildet. 

So kann gewährleistet werden, dass kleine Geometrieänderungen in den Parzellengrenzen  

oder bei Strassenabständen nicht zu Ungleichbehandlung führen.  

Bei Einzel-Ausnahmebewilligungen müssen die Kriterien für jede betroffene Parzelle geprüft 

und vollständig dokumentiert werden. 

Abbildung 1 zeigt die entsprechenden Begriffsdefinitionen und Abmessungen, die für die Do-

kumentation notwendig sind.  

 

Die Dokumentation muss für jeden Abschnitt bzw. Parzelle die folgenden Angaben und Unter-

lagen enthalten. Sie wird bei der Nutzungsplanung im "Zonenplan Gewässerraum" und im Er-

läuterungsbericht, bei den Einzelgesuchen ins Gesuch integriert: 

 Planausschnitt mit Parzellengrenzen, Gewässer- und Verkehrsflächen, Parzellengren-

zen und -nummern, ausgeschiedenem Gewässerraum und beantragtem Randstreifen 

 Querprofil durch Gewässer und Gewässerraum mit den oben dargestellten Abmessun-

gen. 

 Situationsfoto 

 Gewässerraumbreite total 

Sohlenbreite gemessen 

 Für jede Gewässerseite mit Randstreifen separat: 

Breite des Uferbereichs bis zur Verkehrsfläche  

Neigung des Uferbereichs 

Breite der Verkehrsfläche 

Abstand der Verkehrsfläche zur Parzellengrenze (wenn separate Parzelle) 

Höhendifferenz zwischen Randstreifen und Verkehrsfläche 

Breite des Randstreifens ab Verkehrsfläche 

 Dokumentation und Beurteilung der Kriterien gemäss Tabelle 1 
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Tabelle 1: Kriterien für die Beurteilung der Ausnahmebewilligung von Bewirtschaftungsein-

schränkungen für Randstreifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV. 
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Grundlagendaten für Kriterium 5: 

 Gewässeranschlusskarte:  

map.geo.admin.ch > Geokatalog > Natur und Umwelt > Boden  

> Gewässeranschluss/Gewässeranschluss erweitert 

 Erosionsrisikokarte 2:  

map.geo.admin.ch > Geokatalog > Natur und Umwelt > Boden  

> Erosionsrisiko qualitativ 2 

In der Legende sind jeweils die Kategorien dargestellt und die Links zum Geokatalog bz. Zum 

Datenbezug enthalten. 

 

Kontakt 

Amt für Wasser und Abfall AWA, Gewässer- und Bodenschutzlabor GBL 

Schermenweg 11, 3014 Bern 

Vinzenz Maurer, vinzenz.maurer@be.ch, 031 636 50 16 

 

 

11.11.2019 

Amt für Wasser und Abfall AWA 

Amt für Landwirtschaft und Natur LANAT 

Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR 

Tiefbauamt TBA 

  

mailto:vinzenz.maurer@be.ch
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Anhang - Gesetzesgrundlagen 

Gewässerschutzgesetz GSchG Art. 36a Gewässerraum 

Gewässerschutzverordnung GSchV: Art. 41c 4bis  

Reicht der Gewässerraum bei Strassen und Wegen mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von 
Gewässern landseitig nur wenige Meter über die Verkehrsanlage hinaus, so kann die Behörde für den landseiti-
gen Teil des Gewässerraums Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschränkungen nach den Absätzen 3 und 
4 bewilligen, wenn keine Dünger oder Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen können. 

Gewässerschutzverordnung GSchV, Erläuternder Bericht zur Änderung vom Frühling 2017 Abs. 
4bis 

Verlaufen Strassen, Wege und Schienen im Gewässerraum, können Situationen entstehen in denen auf der dem 
Gewässer abgewandten Seite schmale Randstreifen entstehen, die noch im Gewässerraum liegen, auf denen die 
Umsetzung der Nutzungseinschränkungen nach Artikel 41c Absätze 3 und 4 GSchV jedoch keinen wesentlichen 
Nutzen für Natur und Landschaft bringt, da die Anlage eine (dominierende) Barrierefunktion ausübt. Damit ist ge-
meint, dass die Verkehrsanlage aufgrund ihrer Dimension und der technischen Ausführung eine Quervernetzung 
Wasser-Land stark erschwert oder verunmöglicht. Auf diesen Randstreifen sollen nun unter bestimmten Bedin-
gungen Ausnahmen von den Nutzungseinschränkungen bewilligt werden können. Voraussetzungen sind, dass es 
sich um Verkehrsanlagen mit Tragschichten gemäss der Schweizer Norm SN 640 302b (Schweizerischer Ver-
band der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS) handelt, der Gewässerraum nur wenige Meter über die Ver-
kehrsanlage hinausreicht (d.h. die gewässerabgewandten Randstreifen relativ schmal sind) und keine Dünger 
und Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen können. Das Erfordernis von Tragschichten stellt eine gewisse 
Mindestbreite einer Strasse oder eines Weges sicher. Diese dürfte bei rund 3 Metern liegen. Auch wenn die 
Randstreifen auf der gewässerabgewandten Seite keine direkte Verbindung zum Gewässer aufweisen, können 
sie als ökologische Infrastruktur für die Längsvernetzung eine bedeutende Rolle spielen. Man kann davon ausge-
hen, dass ein ca. 3 Meter breiter extensiv bewirtschafteter Randstreifen diese Funktion bereits wahrnimmt. Auch 
der umgekehrte Fall kann eintreten: Die Verkehrsanlage liegt ausserhalb des Gewässerraumes, der gerade 
knapp nicht daran heran reicht. Im Sinne eines Ausgleichs und aus Gründen der Praktikabilität wäre anzustreben, 
dass der Gewässerraum in diesem Fall bis zur Verkehrsanlage erweitert wird. Die Behörde bewilligt die Ausnah-
me von den Nutzungseinschränkungen. 

BPUK/LDK/BAFU/ARE/BLW: Gewässerraum - Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nut-
zung des Gewässerraumes in der Schweiz, Juni 2019 

Modul 3.1: Kap. 3.2 Ausnahmebewilligung von Bewirtschaftungseinschränkungen für Randstreifen 
Verlaufen Strassen, Wege und Schienen im Gewässerraum, können auf der dem Gewässer abgewandten Seite 
schmale Randstreifen entstehen, die noch im Gewässerraum liegen, auf denen die Umsetzung der Bewirtschaf-
tungseinschränkungen nach Artikel 41c Absätze 3 und 4 GSchV jedoch keinen wesentlichen Nutzen für Natur 
und Landschaft bringt, da die Anlage eine (dominierende) Barrierefunktion ausübt. Damit ist gemeint, dass die 
Verkehrsanlage aufgrund ihrer Dimension und technischen Ausführung eine Quervernetzung Wasser–Umland 
stark beeinträchtigt oder verunmöglicht. 
Auf diesen Randstreifen kann die Behörde gemäss Artikel 41c Absatz 4bis GSchV unter bestimmten Bedingun-
gen mit einer kantonalen Ausnahmebewilligung eine Ausnahme von den Bewirtschaftungseinschränkungen nach 
Artikel 41c Absätze 3 und 4 GSchV erteilen. 
Voraussetzungen dafür sind, dass es sich um Verkehrsanlagen mit Tragschichten gemäss der Schweizer Norm 
SN 640 302b (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS) handelt, der Gewässerraum 
nur wenige Meter über die Verkehrsanlage hinausreicht (d. h. die gewässerabgewandten Randstreifen relativ 
schmal sind) und keine Dünger oder Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen können. Das Erfordernis von 
Tragschichten stellt eine gewisse Mindestbreite einer Strasse oder eines Weges sicher. Diese dürfte bei rund drei 
Metern liegen. Die Oberfläche des Weges ist hingegen nicht ausschlaggebend. Die Behörde bewilligt die Aus-
nahme von den Bewirtschaftungseinschränkungen. 
Auch wenn die Randstreifen auf der gewässerabgewandten Seite keine direkte Verbindung zum Gewässer auf-
weisen, können sie als ökologische Infrastruktur für die Längsvernetzung eine bedeutende Rolle spielen. Man 
kann davon ausgehen, dass ein extensiv bewirtschafteter Randstreifen von über drei Metern Breite diese Funkti-
on sicherlich wahrnehmen kann. 

 


